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Zitat von Humblebee

Es ging doch die ganze Zeit um Formulare, die zur Beantragung von Schulfahrten von
den Erziehungsberechtigten genutzt werden müssen. Darunter fallen aber
Theateraufführungen usw., die nicht einen kompletten Schultag lang dauern, nun mal
nicht! Also sind diese Formulare dafür gar nicht gedacht. Dass die Kosten auch für
solche Veranstaltungen natürlich über das BuT-Paket übernommen werden können, hat
damit doch nichts zu tun; dafür müssen die Eltern dann wohl ein anderes Formular
benutzen (oder wie auch immer das läuft; vielleicht reicht es da ja auch, einfach die
Quittung im Sozialamt bzw. Jobcenter abzugeben).

Für ein- und mehrtägige Schulfahrten läuft das - siehe oben - bei uns genau über dieses
Verfahren seit langen Jahren völlig problemlos. Für "Kurzveranstaltungen" wie
Theateraufführungen am Schulort, die nur Kleinstbeträge kosten, muss aber natürlich
im Voraus gar kein Antrag gestellt werden. Das habe ich doch oben beschrieben.

Wenn du das jetzt immer noch nicht verstanden hast, kann ich dir leider auch nicht
mehr helfen  .

Also die meisten Theateraufführungen etc. sind in der Regel nicht in der Schule. Ich weiß nicht,
wie Du Schulort definierst. Wenn ich mit den Kindern vor Ort in das Theater gehe oder Fahre ist
das für unseren Landkreis eine Schulfahrt. Gleiches gilt für den Besuch von außerschulischen
Lernorten. Wir haben z.B. eine Kooperation mit einem Lernort, wo jede Klasse im Halbjahr 2
Tage verbringt. Bei 2.000 Schülern hätte ich alleine dafür 8.000 Geldeingänge.

Du schriebst beispielsweise in Antrag in Beitrag 41, dass das in Niedersachsen im Voraus
beantragt werden muss. Da ging es ursprünglich um Tickets für innerstädtischen Linienverkehr.
Aber wie du jetzt selbst geschrieben hast, ist das i.R. nicht notwendig sondern kann auch im
Nachhinein geschehen.

Eine Definition von "Kurzveranstaltungen" oder "Kleinstbeträge" kenne ich nicht. Wo finde ich
das? Wo ist die Grenze? Unterrichtsgang zum Biobauernhof, ist keine Kurzveranstaltung, weil
wir den ganzen Tag dort sind und das Theater ist eine Kurzveranstaltung, weil wir anschließend
noch eine Stunde Unterricht haben? Für den 1 € für den Biobauerhof stelle ich also vorher einen
Antrag und sie überweisen und die 10 € für das Theater kann ich im Nachhinein einfach
wiederbekommen?

Die Regelung, dass man es im Nachhinein wiederbekommt, gilt meines Wissen bei uns für alle
Ausgaben. Letztlich liegt es an den Eltern, was sie auslegen können und wollen. Aber selbst

1https://www.lehrerforen.de/thread/67681-f%C3%B6rderverein/?postID=874619#post874619

https://www.lehrerforen.de/thread/67681-f%C3%B6rderverein/?postID=874566#post874566
https://www.lehrerforen.de/thread/67681-f%C3%B6rderverein/?postID=874619#post874619


wenn die Eltern eine Klassenfahrt selbst bezahlen, können sie sich das Geld im Nachgang bei
uns vom Landkreis wiederholen.
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